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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

wir möchten Sie heute über die Anforderungen an ein Fahrtenbuch bei

Berufsgeheimnisträgern  informieren,  basierend auf  dem Urteil  des  Fi-

nanzgerichts Hamburg vom 13.11.2024 (Az.: 3 K 111/21).

Steuerpflichtige  mit  Firmenwagen  müssen  das  Verhältnis  von  Privat-

fahrten zu beruflichen Fahrten nachweisen. Das gilt auch für Steuerbe-

rater, die den Fiskus davon überzeugen müssen, dass ihr Fahrtenbuch

vollständig und richtig ist.

Berufsgeheimnisträger sind jedoch berechtigt,  Schwärzungen in ihrem

Fahrtenbuch  vorzunehmen,  um  die  Identitäten  von  Mandanten  zu

schützen.  Diese  Schwärzungen  müssen  auf  das  notwendige  Maß  be-

schränkt bleiben und dürfen sich nicht auf Daten erstrecken, die nicht

der  Verschwiegenheitspflicht  unterliegen.  Ortsnamen  dürfen  grund-

sätzlich nicht geschwärzt werden.

Als Mandantinnen und Mandanten wissen Sie also, dass Ihre Daten bei

uns gut geschützt sind - nicht nur in Fahrtenbüchern, sondern auch in

allen  anderen  Bereichen.  Die  Verschwiegenheitspflicht  sorgt  dafür,

dass Ihre Informationen stets vertraulich behandelt werden.

In diesem Sinne wünschen wir eine interessante Lektüre.

Kirchberger & Petri Steuerberatungsgesellschaft mbH

Preußerstraße 18, 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190

kirchberger@kirchberger-petri.de
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Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.05.2025

Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 15.05.  für  den Eingang der
Zahlung.

15.05.2025

Gewerbesteuer
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 19.05.  für  den Eingang der
Zahlung.

Zahlungen  per  Scheck  gelten  erst  drei  Tage  nach  Eingang  des  Schecks
bei  der  Finanzbehörde  (Gewerbesteuer  und  Grundsteuer:  bei  der  Ge-
meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge
zu  vermeiden,  muss  der  Scheck  spätestens  drei  Tage  vor  dem  Fällig-
keitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Mai 2025

Die  Beiträge  sind  in  voraussichtlicher  Höhe  der  Beitragsschuld  spätes-
tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Mai ergibt
sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.05.2025.

Vertretung in Steuersachen: Neue Vollmachts-Muster

Das Bundesfinanzministerium (BMF) informiert in einem Schreiben über
die Neufassung der Muster für Vollmachten zur Vertretung in Steuersa-
chen und des Merkblatts zur Verwendung der amtlichen Muster für Voll-
machten zur Vertretung in Steuersachen.

Jeder an einem Steuerverwaltungsverfahren Beteiligte könne sich durch
einen Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 80 Absatz 1 Abgabenordnung
-  AO).  Daten  aus  einer  derartigen  Vollmacht  zur  Vertretung  in  steuerli-
chen Verfahren,  die nach amtlich bestimmtem Formular erteilt  worden
sind,  könnten  den  Landesfinanzbehörden  nach  amtlich  vorgeschriebe-
nem  Datensatz  über  die  amtlich  bestimmten  Schnittstellen  übermittelt
werden  (§  80a  Absatz  1  Satz  1  AO).  In  diesem  Datensatz  ist  laut  BMF
auch  anzugeben,  ob  der  Vollmachtgeber  den  Bevollmächtigten  zum

Empfang von für ihn bestimmten Verwaltungsakten oder zum Abruf von
bei den Finanzbehörden zu seiner Person gespeicherten Daten ermäch-
tigt hat (§ 80a Absatz 1 Satz 2 AO).

Die  neugefassten  Muster  für  Vollmachten  zur  Vertretung  in  Steuersa-
chen,  die  das  BMF  als  Anlagen  1  und  2  in  seinem  Schreiben  bekannt
gibt,  sind ab sofort der elektronischen Übermittlung von Vollmachtsda-
ten  an  die  Finanzverwaltung  gemäß  §  80a  AO  zugrunde  zu  legen.  Bei
Verwendung  der  amtlichen  Muster  für  Vollmachten  zur  Vertretung  in
Steuersachen seien die Erläuterungen in dem als Anlage 3 beiliegenden
Merkblatt  zu  beachten,  so  das  Ministerium.  Werden  die  Vollmachtsda-
ten  nicht  gemäß  §  80a  AO  elektronisch  an  die  Finanzverwaltung  über-
mittelt,  sei  die  Verwendung  der  amtlichen  Muster  für  Vollmachten  zur
Vertretung in Steuersachen wie bisher freigestellt.

Vollmachten zur Vertretung in Steuersachen, die auf Grundlage der mit
den  BMF-Schreiben  vom  10.10.2013  (BStBl  I  S.  1258),  vom  03.11.2014
(BStBl I S. 1400), vom 01.08.2016 (BStBl I S. 662), vom 08.07.2019 (BStBl I
S. 594) und vom 11.12.2023 (BStBl I S. 5) veröffentlichten amtlichen Mus-
ter erteilt wurden, gelten nach dem BMF-Schreiben grundsätzlich unver-
ändert weiter. Dies gelte unabhängig davon, ob die Daten der Vollmach-
ten gemäß § 80a AO nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektro-
nisch an die Finanzverwaltung übermittelt worden sind oder nicht.

Das  vollständige  Schreiben  nebst  Anlagen  ist  auf  den  Seiten  des  BMF
(www.bundesfinanzministerium.de) als pdf-Datei verfügbar.

Bundesfinanzministerium,  Schreiben  vom  27.03.2025,  IV  D  1  -  S
0202/00038/002/001

Feststellung ausländischen Rechts: Verletzung der
Sachaufklärungspflicht und Gehörsverstoß

Das Finanzgericht (FG) verstößt gegen seine Sachaufklärungspflicht nach
§ 76 Absatz 1 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO), wenn es sich mit
Blick  auf  die  Feststellung  ausländischen  Rechts  auf  seine  eigene  Sach-
kunde beruft und von der seitens der Klägerin beantragten Ladung des
Sachverständigen  zur  mündlichen  Verhandlung  beziehungsweise  einer
Entscheidung über  das  den Sachverständigen betreffende Ablehnungs-
gesuch  sowie  von  der  Einholung  eines  weiteren  Sachverständigengut-
achtens absieht, obwohl der Erwerb der eigenen Sachkunde unter ande-
rem  aus  den  Gutachten  des  Sachverständigen  herrührt.  Das  stellt  der
Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Wenn das FG dann vor Erlass seines Urteils nicht auf die Erledigung des
Beweisbeschlusses  (Erstattung  eines  Sachverständigengutachtens)  we-
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gen  zwischenzeitlich  erlangter  eigener  Sachkunde  bei  der  Feststellung
ausländischen  Rechts  hinweist,  liege  eine  Überraschungsentscheidung
und damit ein Verstoß gegen das Recht auf Gehör im Sinne des Artikels
103 Absatz 1 Grundgesetz, §§ 96 Absatz 2, 119 Nr. 3 FGO vor.

Zwar,  so  der  BFH,  sei  das  FG  nicht  verpflichtet,  eine  angeordnete  Be-
weisaufnahme in  vollem Umfang durchzuführen.  Wolle  es  aber  von ei-
ner Beweisaufnahme absehen, müsse es zur Vermeidung einer Überra-
schungsentscheidung vor  Erlass  des  Urteils  die  von ihm durch den Be-
weisbeschluss geschaffene Prozesslage wieder beseitigen. Dazu habe es
für die Beteiligten unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen, dass es
den Beweisbeschluss als erledigt betrachtet.

Weiter führt der BFH aus, dass, wenn sich ein Gehörsverstoß auf das Ge-
samtergebnis des Verfahrens und nicht nur auf einzelne Feststellungen
des  angegriffenen  Urteils  bezieht,  Ausführungen  zu  seiner  Kausalität
entbehrlich sind.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 14.05.2024, IV B 35/23

Säumniszuschläge ab dem mit Beginn des
Ukraine-Kriegs einsetzenden Zinsanstieg: Keine
ernstlichen Zweifel an Verfassungsmäßigkeit der
Höhe

Aufgrund  des  deutlichen  und  nachhaltigen  Anstiegs  der  Marktzinsen,
der seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 zu ver-
zeichnen ist, bestehen jedenfalls seit März 2022 keine ernstlichen Zwei-
fel  mehr  an  der  Verfassungsmäßigkeit  der  gesetzlichen  Regelung  über
die  Höhe  der  Säumniszuschläge.  Das  hat  der  Bundesfinanzhof  (BFH)
entschieden. Nach § 240 der Abgabenordnung (AO) sei  für jeden ange-
fangenen  Monat  der  Säumnis  ein  Säumniszuschlag  von  einem  Prozent
des  rückständigen  Steuerbetrags  zu  entrichten,  umgerechnet  auf  das
Jahr also zwölf Prozent.

Im zugrunde liegenden Fall  war das Finanzamt der Ansicht,  für die Zeit
von März bis Dezember 2022 seien Säumniszuschläge entstanden, weil
die Antragstellerin fällige Einkommensteuer nicht gezahlt  habe.  Hierge-
gen wandte sich die Antragstellerin in einem Eilverfahren und begehrte
Aussetzung der Vollziehung (AdV) der Pflicht zur Zahlung der Säumniszu-
schläge.  Erstinstanzlich  hatte  der  Antrag  Erfolg.  Das  Finanzgericht  ge-
währte AdV mit der Begründung, in der Vergangenheit hätten mehrere
Senate des BFH in vergleichbaren Fällen ernstliche Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit der Höhe der Säumniszuschläge bejaht.

Im nachfolgenden Beschwerdeverfahren sah der X.  Senat des BFH dies

für  die  Zeit  ab  März  2022  nun  anders.  Zwar  habe  das  Bundesverfas-
sungsgericht  entschieden,  dass  die  frühere  gesetzliche  Regelung  über
die Höhe von Nachzahlungszinsen (nach § 238 Abgabenordnung 0,5 Pro-
zent  pro  Monat/sechs  Prozent  pro  Jahr)  aufgrund  der  andauernden
Niedrigzinsphase  ab  2014  verfassungswidrig  und  ab  2018  nicht  mehr
anzuwenden  sei.  Es  könne  aber  offenbleiben,  ob  dies  auf  Säumniszu-
schläge  übertragbar  sei.  Denn  mit  dem  deutlichen  und  sehr  schnellen
Zinsanstieg, der mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die
Ukraine eingesetzt habe, sei die ausgeprägte Niedrigzinsphase der Vor-
jahre  beendet  gewesen.  Das  gestiegene Zinsniveau habe bis  heute  Be-
stand. Daher könne die Höhe der Säumniszuschläge seitdem nicht mehr
als realitätsfremd angesehen werden.

Gleichwohl  hatte  die  Beschwerde  des  Finanzamtes  im  Ergebnis  keinen
Erfolg. Denn die Behörde hatte in ihrem Bescheid formuliert, sie werde
die AdV der offenen Einkommensteuerforderung ab Fälligkeit gewähren,
sofern  eine  Sicherheitsleistung  erbracht  werde.  Da  die  Antragstellerin
die geforderte Sicherheit - wenn auch mehrere Monate später - tatsäch-
lich erbracht hatte, bejahte der BFH ernstliche Zweifel an der Rechtmä-
ßigkeit der Entscheidung des Finanzamtes, die AdV der Einkommensteu-
er nicht rückwirkend ab Fälligkeit zu gewähren. Bei einer rückwirkenden
AdV-Gewährung wären entstandene Säumniszuschläge wieder entfallen.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 21.03.2025, X B 21/25 (AdV)
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Unternehmer

Nachhaltigkeit- und Sorgfaltspflichten: Anwendung
neuer Regeln wird verschoben

Das  Europäische  Parlament  hat  für  ein  späteres  Inkrafttreten  für  neue
EU-Regeln  zu  Sorgfaltspflichten  und  zur  Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung  gestimmt.  Die  Abgeordneten  unterstützen  damit  einen  Vorschlag
der EU-Kommission, der Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der EU ist.

Die neuen "Due-Diligence"-Vorschriften verpflichten Unternehmen, ihre
negativen  Auswirkungen  auf  Mensch  und  Umwelt  zu  reduzieren.  Die
Mitgliedstaaten haben ein zusätzliches Jahr -  bis  zum 26.07.2027 -  Zeit,
um die Vorschriften in nationales Recht umzusetzen. Die einjährige Ver-
längerung  gilt  auch  für  die  erste  Welle  betroffener  Unternehmen,  und
zwar für EU-Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten und einem
Nettoumsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro sowie Nicht-EU-Unterneh-
men mit einem Umsatz über diesem Schwellenwert in der EU. Diese Un-
ternehmen  müssen  die  Regeln  erst  ab  2028  anwenden.  Dies  gilt  auch
für eine zweite Gruppe: Unternehmen in der EU mit mehr als 3.000 Mit-
arbeitern und einem Nettoumsatz von mehr als 900 Millionen Euro so-
wie für Nicht-EU-Unternehmen mit einem Umsatz über diesem Schwel-
lenwert in der EU.

Die Anwendung der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung wird
sich für eine zweite und dritte Gruppe von Unternehmen, die unter die
Gesetzgebung fallen, um zwei Jahre verzögern. Große Unternehmen mit
mehr als 250 Mitarbeitern müssen erstmals im Jahr 2028 für das voran-
gegangene Geschäftsjahr über ihre sozialen und ökologischen Maßnah-
men Bericht erstatten. Börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen
müssen diese Informationen ein Jahr später vorlegen.

Hintergrund ist das Vereinfachungspaket "Omnibus I", das die Kommis-
sion am 26.02.2025 vorgelegt hat. Neben der Richtlinie zur Verschiebung
der Anwendung der Berichts- und Sorgfaltspflichten, die das Parlament
jetzt gebilligt hat, enthält das Paket auch eine weitere Richtlinie zur Än-
derung  des  Inhalts  und  des  Umfangs  der  Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung  und  der  Sorgfaltspflichten,  mit  dem  sich  zunächst  der  Rechtsaus-
schuss des Parlaments befassen wird.

Europäisches Parlament, PM vom 03.04.2025

Neues BMF-Schreiben zu Kleinunternehmern:
Steuerberaterverband fordert Klarstellung bei
E-Rechnung

Seit  Anfang  2025  gelten  für  Kleinunternehmer  geänderte  Regeln.  Mit

Schreiben vom 18.03.2025 legte das Bundesfinanzministerium (BMF) die
Verwaltungsauffassung dazu vor. In Bezug auf die Pflicht zur Ausstellung
von E-Rechnungen enthalte diese jedoch eine unklare beziehungsweise
unnötige  Einschränkung,  meint  der  Deutsche  Steuerberaterverband
(DStV). Er fordert, diese zu beseitigen.

Das  Jahressteuergesetz  (JStG  2024)  habe  §  19  Umsatzsteuergesetz
(UStG)  mit  Wirkung  zum  01.01.2025  neu  gefasst.  Ebenso  habe  es  die
Kleinunternehmerregelung auf Mitgliedstaaten der EU ausgeweitet. Der
neu eingefügte § 19a UStG habe hierfür ein besonderes Meldeverfahren
geschafft.  Auch  die  Pflichtangaben  in  Rechnungen  von  Kleinunterneh-
mern habe das JStG 2024 neu geregelt. Der neue § 34a der Umsatzsteu-
er-Durchführungsverordnung (UStDV) gewähre für sie Erleichterungen.

Das BMF habe kürzlich die Verwaltungsauffassung zu den vielen Neue-
rungen vorgelegt. Dabei sei es auch auf das in § 34a Satz 4 UStDV einge-
räumte  Wahlrecht  von  Kleinunternehmern  bei  der  Ausstellung  von  E-
Rechnungen  eingegangen.  Diese  könnten  trotz  bestehender  E-Rech-
nungspflicht  beim  Leistungsaustausch  zwischen  Unternehmen  immer
mit einer sonstigen Rechnung (zum Beispiel Papier- oder PDF-Rechnung)
abrechnen, so der DStV.

Mit der in seinem Schreiben vom 18.03.2025 niedergelegten Auffassung
im  neuen  Abschnitt  14.7a  Absatz  3  Umsatzsteuer-Anwendungserlass
(UStAE)  sorge  das  BMF  jedoch  für  Unsicherheiten  in  der  Praxis.  Darin
mache es die Ausstellung einer E-Rechnung durch einen Kleinunterneh-
mer wieder  von der  Zustimmung des Rechnungsempfängers  abhängig,
obwohl  das  Zustimmungserfordernis  für  E-Rechnungen  mit  Wirkung
zum 01.01.2025 abgeschafft worden und eine allgemeine E-Rechnungs-
pflicht in Kraft getreten sei.

Der  DStV  kritisiert  diese  Einschränkung.  Sie  sei  unnötig  und  sorge  für
Verunsicherung. Er forder das BMF auf, die Rechtsunsicherheit zu besei-
tigen. Dazu schlägt er eine Streichung der Sätze 2 bis 4 in Abschn. 14.7a
UStAE vor. Zumindest aber sollten die Aussagen redaktionell überarbei-
tet werden.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 10.04.2025

Schenkungsteuer: Keine Berücksichtigung pauschalen
Holdingabschlags

Bei der Bewertung eines nicht börsennotierten Anteils an einer Kapital-
gesellschaft für Zwecke der Schenkungsteuer kann kein pauschaler Hol-
dingabschlag  abgezogen  werden.  Dies  hat  der  Bundesfinanzhof  (BFH)
entschieden.
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Ein Vater schenkte seinen Kindern Anteile an einer Familienholding-Ge-
sellschaft. Den Wert der Anteile für Zwecke der Schenkungsteuer ermit-
telte die Holding dadurch, dass sie als Grundlage über 60 Verkäufe an-
derer Geschäftsanteile aus einem Zeitraum von zwölf  Monaten vor der
Schenkung  heranzog.  Die  Verkäufe  hatten  überwiegend  zwischen  (ent-
fernter verwandten) Familienangehörigen stattgefunden. Die Kaufpreise
richteten sich nach dem durch die Steuerabteilung der Holding ermittel-
ten Substanzwert ("Net Asset Value") des Unternehmens. Davon wurde
ein pauschaler Abschlag von 20 Prozent vorgenommen. Das Finanzamt
(FA)  erkannte  zwar  die  Wertermittlung  nach  dem  Substanzwertverfah-
ren an, ließ aber den Holding-Abschlag nicht zum Abzug zu. Das Finanz-
gericht (FG) sah das anders.

Der BFH gab in der Revision dem Finanzamt recht und beließ es bei der
Bewertung mit dem Substanzwert ohne Holdingabschlag. Entgegen der
Auffassung des FG habe der Wert der geschenkten Anteile nicht aus Ver-
käufen unter fremden Dritten abgeleitet werden können, da die Preisbil-
dung nicht im gewöhnlichen Geschäftsverkehr - Stichwort "Freier Markt"
- stattgefunden hatte. Danach sei der durch die Steuerabteilung der Hol-
ding ermittelte Substanzwert anzusetzen gewesen.

Zudem  habe  der  Holding-Abschlag  entgegen  der  Auffassung  des  FG
nicht  angesetzt  werden  können.  Dieser  wurde  im  Streitfall  rein  empi-
risch  und  deshalb  zu  pauschal  durch  die  Holding  ermittelt.  Nach  der
ständigen Rechtsprechung des BFH müssten zur Ermittlung des gemei-
nen  Werts  vorgenommene  Abschläge  objektiv  und  konkret  auf  das  je-
weilige Bewertungsobjekt angesetzt werden. Im Streitfall bezog sich der
Abschlag nicht auf die jeweils verkauften Anteile, sondern blieb pauschal
in  Höhe  von  20  Prozent  über  einen  langen  Zeitraum  unverändert.  Zu-
dem sollte  er  nach Darstellung der  Holding hauptsächlich die  Tatsache
abbilden, dass Holding-Anteile aufgrund ihrer internen Beschränkungen
schwerer zu verkaufen seien als andere Gesellschaftsanteile. Dabei han-
delt  es  sich  laut  BFH  aber  um  "persönliche  Verhältnisse",  die  nach  §  9
Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 Bewertungsgesetz bei der Bewertung für Zwe-
cke der Schenkungsteuer nicht berücksichtigt werden dürfen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 25.09.2024, II R 49/22

Pickup im Betriebsvermögen: Bei Eignung zum
Privatgebrauch spricht Anscheinsbeweis für
Privatnutzung

Im Betriebsvermögen des Klägers befindet sich ein Pickup. Der Bundes-
finanzhof  (BFH)  hatte  zu  entscheiden,  ob  das  Finanzamt  die  festzuset-
zende Einkommensteuer zu Recht gemäß § 6 Absatz 1 Nr. 4 Satz 2 Halb-
satz  1  Einkommensteuergesetz  (EStG)  unter  Berücksichtigung  zusätzli-

cher Entnahmen in Höhe von einem Prozent des Bruttolistenpreises des
Pickups erhöht hat.

Der BFH hat dies bejaht. Er hob eine anders lautende Entscheidung des
Finanzgerichts (FG) auf, nach der der Pickup möglicherweise nicht privat
genutzt  und  der  Anscheinsbeweis  für  die  Privatnutzung  als  erschüttert
angesehen wurde. Denn das FG habe keine tragfähige Tatsachengrund-
lage für die Annahme eines atypischen Geschehensablaufs festgestellt.

Der  BFH  stellte  klar,  dass  Fahrzeuge,  die  typischerweise  zum  privaten
Gebrauch geeignet sind und für Privatfahrten zur Verfügung stehen, re-
gelmäßig  auch privat  genutzt  werden.  Der  Anscheinsbeweis  könne nur
durch  substantiierten  Vortrag  und  Nachweis  von  Umständen,  die  eine
ernsthafte  Möglichkeit  eines  anderen  Geschehensablaufs  ergeben,  er-
schüttert werden.

Im vorliegenden Fall sei der Pickup zum privaten Gebrauch geeignet ge-
wesen  und  habe  außerhalb  der  Betriebs-  und  Arbeitszeiten  zur  Verfü-
gung gestanden. Da kein Fahrtenbuch geführt wurde, sei die Ein-Prozen-
t-Regelung anzuwenden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 16.01.2025, III R 34/22
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Kapital-
anleger

Verluste aus Containerleasing-Modell gehören zu den
Einkünften aus Kapitalvermögen

Vor einigen Jahren haben sich zahlreiche Anleger an Container-Leasing-
Modellen der Firma P&R beteiligt. Das Konzept sah vor, dass die Anleger
Seefrachtcontainer kauften und anschließend über die Vermittlung des
Anbieters an Nutzer vermieten. Die Mieterträge waren dabei vom Anbie-
ter ebenso garantiert wie der Rückkauf der Container nach einer festen
Laufzeit.  Nachdem das  Modell  anfänglich  sehr  gut  lief,  musste  das  Un-
ternehmen  2018  Insolvenz  anmelden.  Das  Geschäftsmodell  stellte  sich
als Betrug heraus. Doch was bedeutet das steuerlich? Damit müsste sich
das Finanzgericht Baden-Württemberg nun noch einmal beschäftigen.

Ein  Steuerpflichtiger  hatte  die  Einkünfte  aus  den  Containergeschäften
als  Einkünfte  aus  Gewerbebetrieb  deklariert.  Nachdem  das  Unterneh-
men  das  Insolvenzverfahren  eröffnet  hatte,  machte  er  die  geschätzten
Verluste  als  Verlust  aus  Gewerbebetrieb  geltend.  Er  wollte  die  Verluste
mit Gewinnen, die er aus einer gewerblichen Tätigkeit erzielt hatte, ver-
rechnen.

In diesem Punkt war das Finanzamt allerdings anderer Ansicht. Dort sah
man  in  der  Kaufpreiszahlung  für  die  Leasing-Container  keine  gewerbli-
che Beteiligung. Nach Meinung des Finanzamtes war weder der Kauf der
Container  noch  der  Eigentumserwerb  von  den  Beteiligten  gewollt.  An-
hand der Gesamtumstände mit  fest  vereinbarten Kosten,  Erträgen und
Rückkauf der Container zu einem von Beginn an vereinbarten Preis ha-
be es sich nicht um ein gewerbliches Engagement, sondern um eine Ka-
pitalüberlassung  gehandelt.  Damit  seien  die  Einkünfte  auch  Einkünfte
aus Kapitalvermögen und auch der mögliche Verlust gehöre in diese Ein-
kommensart.  Zudem  seien  die  Verluste  noch  nicht  anzuerkennen,  da
der  tatsächliche  Ausfall  der  Höhe  nach  noch  nicht  festgestellt  werden
kann, weil das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

Der Steuerpflichtige klagte und unterlag vor dem Finanzgericht  in allen
Punkten. Auch die Richter am Finanzgericht sahen in dem Geschäft mit
P&R eine reine Kapitalüberlassung. Ein tatsächliches zivilrechtliches oder
wirtschaftliches  Eigentum  an  den  Containern  ist  nicht  begründet  wor-
den. Auch wurden die Container zu keinem Zeitpunkt in Besitz genom-
men.

FG Baden-Württemberg vom 28.11.2023, 8 K 2173/21

Geldwäsche-Verdacht: Bank muss
Rechtsanwaltskosten eines Kunden nicht zahlen

Eine Bank meldete der Financial Intelligence Unit zwei jeweils sechsstelli-

ge Überweisungen auf das Konto der Klägerin. Erstattung der Kosten für
das rechtsanwaltliche Freigabeschreiben könne die Kundin nicht verlan-
gen,  entschied  das  Oberlandesgericht  Frankfurt  am  Main  (OLG).  Die
Bank habe sich zum Zeitpunkt der Beauftragung des Rechtsanwalts we-
der im Verzug befunden noch liege eine Pflichtverletzung vor.

Die  Klägerin  unterhielt  bei  der  beklagten  Bank  ein  Girokonto.  Bei  der
Kontoeröffnung  im Jahr  2008  wies  sie  darauf  hin,  dass  es  wegen  einer
Erbschaft  zu  Umbuchungen  und  Gutschriften  in  6-stelliger  Höhe  kom-
men könne. Bis zum Sommer 2023 waren die Kontobewegungen unauf-
fällig. Im Juli 2023 wurden der Klägerin einmal gut 320.000 Euro und fünf
Tage später weitere gut 680.000 Euro gutgeschrieben. Dies meldete die
Beklagte der Financial Intelligence Unit und verweigerte der am Tag der
zweiten Gutschrift mit einem Rechtsanwalt bei ihr erschienenen Klägerin
den Zugriff auf das Kontoguthaben.

Die Klägerin begehrte daraufhin mit einem Rechtsanwaltsschreiben En-
de  Juli  2023  vorprozessual  erfolglos  unter  Fristsetzung  die  Auszahlung
der  beiden  Beträge  sowie  Erstattung  der  ihr  entstandenen  Rechtsan-
waltskosten. Im Laufe des erstinstanzlichen Verfahrens überwies die Be-
klagte den Betrag von gut 320.000 Euro auf ein Konto der Klägerin. Das
Landgericht  verurteilte  die Beklagte zur Zahlung der verbleibenden gut
680.000 Euro sowie zur  Erstattung der  vorprozessualen Rechtsanwalts-
kosten.

Die  Berufung  der  Beklagten  richtete  sich  nur  gegen  ihre  Verurteilung,
die Anwaltskosten der Klägerin zu zahlen. Damit hatte sie vor dem OLG
Erfolg.

Die  Klägerin  könne die  Erstattung der  Rechtsanwaltskosten nicht  unter
dem  Gesichtspunkt  des  Verzugs  verlangen,  begründete  das  OLG  seine
Entscheidung. Die Beklagte habe sich zum Zeitpunkt der Abfassung des
Rechtsanwaltsschreibens nicht  im Verzug befunden.  Dieser  sei  erst  mit
fruchtlosem Ablauf der im Anwaltsschreiben gesetzten Frist eingetreten.

Die Klägerin könne die Erstattung auch nicht wegen einer schuldhaften
Pflichtverletzung der Beklagten verlangen. Die Beklagte habe ihre Pflich-
ten  jedenfalls  bis  zum  Zeitpunkt  der  Beauftragung  des  Rechtsanwalts
nicht schuldhaft verletzt. Eine Meldepflicht nach dem Geldwäschegesetz
bestehe,  wenn  Tatsachen  vorlägen,  die  darauf  hindeuteten,  dass  ein
Vermögensgegenstand aus einer strafbaren Handlung stamme, die eine
Vortat  der  Geldwäsche  darstellen  könnte.  Eine  Transaktion  dürfe  dann
frühestens  durchgeführt  werden,  wenn  der  Bank  die  Zustimmung  der
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen oder die der Staats-
anwaltschaft vorliege. Zustimmungen seien hier nicht erteilt worden. Ei-
ne  Durchführungsberechtigung  bestehe  weiter  auch  ab  dem  Verstrei-
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chen des 3. Werktags nach der Meldung, wenn die Zentralstelle oder die
Staatsanwaltschaft die Transaktion nicht untersagen würden. Soweit die
Beklagte  die  Auszahlung  nicht  umgehend  nach  Ablauf  der  dreitägigen
Wartepflicht  und  auch  nicht  bis  zur  Abfassung  des  Anwaltsschreibens
zwei weitere Tage später veranlasst habe, habe die Beklagte nicht fahr-
lässig  gehandelt.  Der  Beklagten  seien  angesichts  der  nicht  alltäglichen
Problematik  der  Beteiligung eines Drittkontos,  des  sehr  hohen Geldbe-
trages und der mit einer ggf. haftungsträchtigen Auszahlung an den/die
nicht  berechtigte/n Empfänger/in  jedenfalls  einige wenige weitere Tage
als Reaktions- und Überlegungszeit zuzubilligen.

Unerheblich  sei,  ob  die  durch  die  Beklagte  veranlasste  Meldung  recht-
mäßig gewesen sei. Kraft Gesetzes sei derjenige, der eine Meldung ver-
anlasst,  von  einer  zivilrechtlichen  Haftung  freigestellt.  Eine  vorsätzliche
oder grob fahrlässige unwahre Meldung liege jedenfalls nicht vor.

Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

OLG Frankfurt, Pressemitteilung vom 17.03.2025 zum Urteil  10 U 18/24
vom 25.02.2025

Kryptowährungen und Steuern: Überblick

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein ausführliches Schreiben zur
steuerlichen Behandlung von Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin
und zu  den Mitwirkungspflichten  und Aufzeichnungspflichten  bei  Kryp-
towerten veröffentlicht. Hier die Zusammenfassung.

Einkünfte  aus  Mining  und  Forging  können  als  gewerbliche  Einkünfte
oder als sonstige Einkünfte aus Leistungen steuerbar sein. Die Blockbe-
lohnung und Transaktionsgebühren werden als entgeltlicher Erwerb von
Dritten  betrachtet.  Bei  gewerblichen Einkünften sind die  Anschaffungs-
kosten der Kryptowährungen zu berücksichtigen.

Beim  Staking  werden  Kryptowerte  für  einen  bestimmten  Zeitraum  ge-
sperrt, um die Chance zu erhöhen, als nächster Blockerstellender ausge-
wählt  zu  werden.  Einkünfte  aus  passivem  Staking  unterliegen  der  Be-
steuerung nach § 22 Nummer 3 EStG (»sonstige Einkünfte«).  Beim Len-
ding  werden  Kryptowerte  gegen  eine  Vergütung  zur  Nutzung  überlas-
sen, was ebenfalls steuerpflichtige Einkünfte darstellt.

Bei  einer  Hard  Fork  entsteht  eine  zusätzliche  Version  der  Blockchain,
wodurch die Inhaber der ursprünglichen Kryptowerte die gleiche Anzahl
neuer  Kryptowerte  erhalten.  Diese  neuen  Kryptowerte  sind  steuerlich
als Anschaffung zu behandeln.

Airdrops,  bei  denen  Kryptowerte  unentgeltlich  verteilt  werden,  können
zu sonstigen Einkünften aus Leistungen führen, wenn eine Leistung er-
bracht wird.

Steuerpflichtige  müssen  ihre  Einkünfte  aus  Kryptowährungen  vollstän-
dig  und  richtig  erklären.  Transaktionsübersichten  von  Handelsplattfor-
men und Wallet-Anbietern können dabei hilfreich sein. Es ist wichtig, alle
relevanten Daten und Belege aufzubewahren und gegebenenfalls Steu-
erreports zu nutzen.

Steuerreports  im  Zusammenhang  mit  Kryptowährungen  werden  von
verschiedenen  privatwirtschaftlichen  Anbietern  angeboten.  Der  Steuer-
report dient dazu, die Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus Kryptowäh-
rungen zu ermitteln und darzustellen. Diese Berichte ähneln in ihrer äu-
ßeren  Form  den  Steuerbescheinigungen  von  Banken  und  basieren  auf
Informationen  aus  Wallets  oder  Transaktionsübersichten  von  Handels-
plattformen.

Ein Steuerreport enthält in der Regel:

Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Kryptowährungen.
Einkünfte aus Aktivitäten wie Mining, Staking oder Lending.
Eine detaillierte Auflistung aller getätigten Transaktionen.

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Steuerreports hängt von den zu-
grunde  gelegten  Daten  ab,  die  von  den  Steuerpflichtigen  bereitgestellt
werden.  Steuerpflichtige  können die  Ergebnisse manuell  anpassen,  um
fehlende oder falsch übertragene Werte zu korrigieren.
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Immobilien-
besitzer

Mietvertrag und Schadensersatzverzicht: Bei
verzögertem Wohnungsverkauf sittenwidrig

Der  Verkäufer  einer  Eigentumswohnung  handelt  sittenwidrig,  wenn  er
die  Wohnung  selbstverursacht  nicht  fristgerecht  veräußern  kann  und
den  Käufern  stattdessen  einen  Mietvertrag  bei  Verzicht  auf  alle  Scha-
densersatzansprüche  anbietet.  Dies  hat  das  Amtsgericht  (AG)  Hanau
entschieden.  Eine  solche  Verzichtserklärung  sei  zudem  beurkundungs-
pflichtig.

Die Parteien schlossen einen Kaufvertrag über eine Eigentumswohnung.
Kurz vor dem vereinbarten Stichtag informierte die Verkäuferin die Käu-
fer,  dass  die  Vormerkung  wegen  eines  Fehlers  der  Teilungserklärung
nicht im Grundbuch eingetragen wird,  sodass der Vertrag vorerst  nicht
vollzogen werden könne. Sie bot ihnen stattdessen den Abschluss eines
Mietvertrags  über  die  Wohnung  an,  allerdings  unter  der  Bedingung,
dass  das  Paar  auf  alle  Schadensersatzansprüche  wegen  der  Verzöge-
rung  verzichtet.  Die  Käufer  erklärten  sich  hierzu  bereit,  weil  ihre  Miet-
wohnung bereits gekündigt und die Käuferin zudem schwanger war. Sie
zahlten vorerst die Mieten vollständig und rechneten diese sodann teil-
weise gegen die Finanzierungskosten ihrer Bank auf,  die den Kaufpreis
weiterhin zur Auszahlung bereithielt.

Das AG Hanau hat entschieden, dass die Verkäuferin die weiteren Mie-
ten nicht  fordern kann.  Denn sowohl  der  Mietvertrag  als  auch die  Ver-
zichtserklärung  seien  sittenwidrig.  Es  habe  an  sich  überhaupt  keinen
Grund für die Käufer gegeben, diese Verträge einzugehen, weil  die Klä-
gerin für die Verzögerung verantwortlich war,  zumal die Mieten zumin-
dest auf den Kaufpreis hätten verrechnet werden müssen. Die Verkäufe-
rin habe vielmehr deren Zwangslage ausgenutzt. Zwar hätten die Käufer
die  laufenden  Kosten  der  Eigentumswohnung  ohnehin  tragen  müssen.
Diese seien jedoch durch die erbrachten Zahlungen getilgt gewesen. Der
Verzicht auf Schadensersatz habe zudem der notariellen Beurkundungs-
pflicht unterlegen, weil  er den Kaufvertrag inhaltlich ändere,  so das AG
Hanau abschließend.

Amtsgericht Hanau, Urteil vom 15.03.2024, 32 C 243/21, rechtskräftig

Unwirksame Eigenbedarfskündigung: Vater des
Lebensgefährten ist nicht "Familie"

Wohnraum für den Vater des Lebensgefährten rechtfertigt keine Eigen-
bedarfskündigung. Dies stellt das Flensburger Landgericht (LG) klar. An-
ders könne es sich verhalten, wenn es sich um den Schwiegervater han-
dele,  also Wohnraum für  den Vater  des Ehegatten freigeräumt werden
solle.

Eine Frau vermietete seit  2015 ein Einfamilienhaus an ein Ehepaar.  Die
Frau lebt mit ihrem Lebensgefährten in einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft.  Im  Oktober  2022  trennten  sich  die  Eltern  ihres  Lebensge-
fährten und der Vater musste sich eine neue Wohnung suchen. Die Frau
wollte  ihn  in  ihrem  Einfamilienhaus  unterbringen  und  kündigte  den
Mietvertrag mit dem Ehepaar wegen Eigenbedarfs zur Unterbringung ih-
res  "Schwiegervaters".  Die  Mieter  widersprachen  der  Kündigung,  wor-
aufhin die  Frau vor  dem Amtsgericht  (AG)  Husum eine Räumungsklage
einreichte. Das AG hielt die Eigenbedarfskündigung für wirksam und ver-
urteilte  die  Mieter  zur  Räumung des  Hauses.  Dabei  ging  es  davon aus,
dass die Frau und ihr Lebensgefährte verheiratet wären. Die Mieter leg-
ten Berufung gegen das Urteil des AG Husum ein.

Das  LG  Flensburg  hat  das  Urteil  des  AG  Husum  aufgehoben  und  die
Räumungsklage  abgewiesen.  Zwischenzeitlich  war  unstreitig  geworden,
dass die Frau und ihr Lebensgefährte nicht miteinander verheiratet wa-
ren.  Dementsprechend  hat  das  Gericht  zur  Begründung  ausgeführt,
dass eine Eigenbedarfskündigung wirksam sei,  wenn der  Vermieter  die
Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehöri-
ge  seines  Haushalts  benötige.  Der  Vater  ihres  Lebensgefährten  sei  je-
doch  kein  Familienangehöriger  der  Frau.  Dies  wäre  nur  dann  der  Fall,
wenn die Frau und ihr Lebensgefährte miteinander verheiratet wären.

Landgericht Flensburg, Urteil vom 19.07.2024, 1 S 16/24, rechtskräftig

Lieferung von Mieterstrom stellt selbstständige
Hauptleistung dar

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass die Lieferung von Mie-
terstrom keine unselbstständige Nebenleistung zur  umsatzsteuerfreien
Wohnraumvermietung,  sondern  eine  selbstständige  Hauptleistung  dar-
stellt.  Daraus folgt,  dass der Vermieter bei Anschaffung einer Photovol-
taikanlage (PV-Anlage) zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

Der  Kläger  ist  Eigentümer  eines  umsatzsteuerfrei  vermieteten  Mehrfa-
milienhauses und liefert seinen Mietern Strom, den er über die Betriebs-
kosten abrechnet.  Auf dem Mehrfamilienhaus installierte der Kläger ei-
ne PV-Anlage. Im Rahmen einer Förderung der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau hatte sich das Kläger dazu verpflichtet, 50 Prozent der Stromlie-
ferungen innerhalb des Mietobjekts abzunehmen. Soweit der durch die
PV-Anlage produzierte Strom nicht ausreichte, gewährleistete der Kläger
die Stromversorgung durch den Bezug und die Weiterlieferung externen
Stroms.

Aus der Anschaffung der PV-Anlage machte der Kläger einen Vorsteuer-
abzug  geltend.  Das  Finanzamt  gelangte  demgegenüber  im  Rahmen  ei-
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ner  Umsatzsteuer-Sonderprüfung  zu  dem  Ergebnis,  dass  die  beiden
Leistungen  Vermietung  und  Stromlieferung  so  eng  zusammenhingen,
dass  die  Stromlieferung  als  Nebenleistung  umsatzsteuerrechtlich  das
Schicksal  der Hauptleistung (Vermietung)  teile.  Da die Wohnungen um-
satzsteuerfrei  vermietet  würden,  sei  der  Vorsteuerabzug  aus  der  An-
schaffung der PV-Anlage insoweit - also um 50 % - ausgeschlossen.

Der 15. Senat des Finanzgerichts Münster hat der hiergegen gerichteten
Klage  stattgegeben.  Die  PV-Anlage  werde  vollumfänglich  für  steuer-
pflichtige  Ausgangsumsätze  des  Klägers  verwendet.  Die  Stromlieferun-
gen  des  Klägers  an  seine  Mieter  würden  keine  unselbstständigen  Ne-
benleistungen zu den nach § 4 Nr. 12 Buchst. a) UStG umsatzsteuerfrei-
en  Vermietungsleistungen,  sondern  selbstständige  Hauptleistungen  in
Form von Lieferungen darstellen. Dies gelte sowohl für den vom Kläger
mit  der  PV-Anlage  eigenproduzierten  als  auch  für  den  von  externen
Stromanbietern bezogenen Strom.

Eine einheitliche Leistung liege vor, wenn mehrere Einzelleistungen oder
Handlungen  des  Steuerpflichtigen  für  den  Kunden  so  eng  miteinander
verbunden seien, dass sie objektiv eine einzig untrennbar wirtschaftliche
Leistung bilden, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre.  Im Zusam-
menhang mit der Vermietung von Immobilien seien zwei Fallgruppen zu
unterscheiden: Verfüge der Mieter über die Möglichkeit, die Lieferanten
und/oder die Nutzungsmodalitäten der in Rede stehenden Gegenstände
oder  Dienstleistungen auszuwählen,  könnten  die  entsprechenden Leis-
tungen grundsätzlich  als  von der  Vermietung getrennt  angesehen wer-
den. Dies gelte insbesondere, wenn der Mieter über den Umfang der er-
haltenen  Leistungen,  die  in  Abhängigkeit  des  Verbrauchs  abgerechnet
werden könnten, entscheiden könne. Sofern demgegenüber die Vermie-
tung  eines  Gebäudes  in  wirtschaftlicher  Hinsicht  offensichtlich  mit  den
begleitenden  Leistungen  objektiv  eine  Gesamtheit  bilde,  könne  davon
ausgegangen  werden,  dass  die  Leistung  mit  der  Vermietung  eine  ein-
heitliche  Leistung  bilde.  Ausgehend  davon  habe  der  Bundesfinanzhof
mit  Urteilen  vom  11.  November  2015  (Az.  V  R  37/14)  und  vom  17.  Juli
2024  (Az.  XI  R  8/21)  angenommen,  dass  die  den  Mietnebenkosten  zu-
grunde liegenden Leistungen wie die Zurverfügungstellung von Wasser,
Elektrizität  oder Wärme,  über deren Verbrauch der Mieter  entscheiden
könne und die durch die Anbringung von individuellen Zählern kontrol-
liert  und  in  Abhängigkeit  des  Verbrauchs  abgerechnet  würden,  grund-
sätzlich als von der Vermietung getrennt anzusehen seien.

Im Streitfall hätten die Mieter über die Möglichkeit verfügt, den Lieferan-
ten  und  die  Nutzungsmodalitäten  des  Stroms  frei  zu  wählen.  Hierfür
spreche  bereits  das  gesetzliche  Koppelungsverbot  von  Miet-  und  Ener-
gieversorgungsverträgen nach § 42a Abs. 2 des Energiewirtschaftsgeset-
zes.  Der  durchschnittliche  Verbraucher  könne  daher  erkennen,  dass

Miet- und Stromlieferungsverträge voneinander unabhängig seien. Auch
im konkreten Streitfall hätten vier Mietparteien im Rahmen gerichtlicher
Auskunftsersuchen  bestätigt,  dass  sie  Kenntnis  von  ihrer  Freiheit  zum
Wechsel des Stromanbieters gehabt hätten. Bei den weiteren drei Miet-
parteien  sei  davon  auszugehen,  dass  sie  sich  nicht  ernsthaft  mit  der
Wechselmöglichkeit beschäftigt hätten, dies aber leicht hätten erkennen
können. Zudem hätten die Mieter über ihren Stromverbrauch entschei-
den können, der durch separate Stromzähler ermittelt werde.

Der  Senat  sei  auch  nicht  an  die  norminterpretierende  Verwaltungsauf-
fassung in  Abschnitt  4.12.1  Abs.  5  Satz  3  UStAE gebunden,  wonach die
Lieferung  von  Strom  in  der  Regel  als  Nebenleistung  zur  umsatzsteuer-
freien Wohnraumvermietung anzusehen sei.

FG Münster,  Mitteilung  vom 17.03.2025  zum Urteil  15  K  128/21  U vom
18.02.2025
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Angestellte

Erleichterung für Grenzpendler: Deutschland und
Niederlande einigen sich auf neue
Homeoffice-Regelung

Das  Doppelbesteuerungsabkommen  zwischen  Deutschland  und  den
Niederlanden wird angepasst: Künftig sollen Grenzpendler bis zu 34 Ta-
ge im Jahr von zu Hause aus arbeiten können, ohne dass sich dadurch
ihre  steuerliche  Situation  ändert.  Dies  meldet  das  nordrhein-westfäli-
sche Landesamt für Steuern (LfSt).

Die nun angekündigte Änderung sieht vor, dass bis zu 34 Tage Homeof-
fice pro Jahr steuerlich so behandelt werden, als wären sie im Tätigkeits-
staat - also zum Beispiel in den Niederlanden - erbracht worden. Damit
entfalle  für  diese  Tage  eine  doppelte  Aufteilung  des  Einkommens  zwi-
schen den Staaten. Das, so das LfSt Nordrhein-Westfalen, reduziere den
administrativen Aufwand für die Betroffenen deutlich.

Die  neuen  Regeln  müssten  noch  von  den  jeweiligen  nationalen  Parla-
menten  bestätigt  werden.  Nordrhein-Westfalen  setze  sich  dafür  ein,
dass diese Zustimmung zügig erfolgt - und dass die Gespräche über wei-
tergehende Lösungen fortgesetzt werden. Denn für viele Pendler, die re-
gelmäßig  ein  bis  zwei  Tage  pro  Woche  im  Homeoffice  arbeiten,  bleibe
die 34-Tage-Regelung ein Kompromiss.

"Unser Ziel  ist  und bleibt  eine faire und einfache Besteuerung,  die den
Menschen in der Grenzregion echte Planungssicherheit  gibt  -  nicht  nur
für heute, sondern auch für morgen", betonen Nordrhein-Westfalens Fi-
nanzminister Marcus Optendrenk (CDU) und Europaminister Nathanael
Liminski.

Landesamt für Steuern Nordrhein-Westfalen, PM vom 16.04.2025

Umzug zwecks Einrichtung eines Arbeitszimmers:
Aufwendungen sind keine Werbungskosten

Ein Steuerpflichtiger zieht um, um sich in dem neuen Heim ein Arbeits-
zimmer einrichten zu können.  Die Aufwendungen für den Umzug kann
er  nicht  als  Werbungskosten  absetzen,  hat  der  Bundesfinanzhof  (BFH)
entschieden  -  und  zwar  selbst  dann  nicht,  wenn  er  zum  Arbeiten  im
häuslichen Bereich angehalten ist oder durch die Arbeit im Homeoffice
Berufs- und Familienleben zu vereinbaren sucht.

Die berufstätigen Kläger lebten mit  ihrer Tochter in einer Drei-Zimmer-
Wohnung  und  arbeiteten  nur  in  Ausnahmefällen  im  Homeoffice.  Ab
März des Streitjahres 2020 -zunächst  bedingt durch die Corona Pande-
mie -  arbeiteten sie überwiegend im Homeoffice,  dort im Wesentlichen

im Wohn-/Esszimmer. Ab Mai 2020 zogen sie in eine Fünf-Zimmer-Woh-
nung, in der sie zwei Zimmer als häusliches Arbeitszimmer einrichteten
und nutzten.  Den Aufwand für die Nutzung der Arbeitszimmer und die
Kosten für den Umzug in die neue Wohnung machten sie als Werbungs-
kosten geltend.  Das  Finanzamt erkannte  die  Aufwendungen für  die  Ar-
beitszimmer an, mangels beruflicher Veranlassung lehnte es den Abzug
der Kosten für den Umzug jedoch ab.

Demgegenüber  bejahte  das  Finanzgericht  den  Werbungskostenabzug
auch für die Umzugskosten und gab der Klage insoweit statt. Der Umzug
in die größere Wohnung sei beruflich veranlasst gewesen, da er zu einer
wesentlichen  Erleichterung  der  Arbeitsbedingungen  der  Kläger  geführt
habe.  Beide  verfügten  nunmehr  über  ein  eigenes  Arbeitszimmer  und
könnten  deshalb  auch  im  Homeoffice  ihrer  beruflichen  Tätigkeit  unge-
stört nachgehen.

Dem folgte  der  BFH nicht  und bestätigte  die  ablehnende Entscheidung
des  Finanzamts.  Er  stellte  maßgeblich  darauf  ab,  dass  die  Wohnung
grundsätzlich dem privaten Lebensbereich zuzurechnen sei,  die Kosten
für  einen  Wechsel  der  Wohnung  daher  regelmäßig  zu  den  steuerlich
nicht abziehbaren Kosten der Lebensführung (§ 12 Nr. 1 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes) zählten. Etwas anderes gelte nur, wenn die be-
rufliche  Tätigkeit  des  Steuerpflichtigen  den  entscheidenden  Grund  für
den Wohnungswechsel dargestellt und private Umstände hierfür eine al-
lenfalls ganz untergeordnete Rolle gespielt haben. Dies sei nur aufgrund
außerhalb  der  Wohnung  liegender  Umstände  zu  bejahen,  etwa  wenn
der  Umzug  Folge  eines  Arbeitsplatzwechsels  gewesen  sei  oder  die  für
die  täglichen  Fahrten  zur  Arbeitsstätte  benötigte  Zeit  sich  durch  den
Umzug um mindestens eine Stunde täglich vermindert habe.

Die  Möglichkeit,  in  der  neuen  Wohnung  (erstmals)  ein  Arbeitszimmer
einzurichten,  genüge  zur  Begründung  einer  beruflichen  Veranlassung
des Umzugs nicht. Es fehle insoweit an einem objektiven Kriterium, das
nicht auch durch die private Wohnsituation jedenfalls mitveranlasst sei,
so der BFH. Die Wahl einer Wohnung, insbesondere deren Lage, Größe,
Zuschnitt und Nutzung, sei vom Geschmack, den Lebensgewohnheiten,
den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, der familiären Situati-
on und anderen privat bestimmten Vorentscheidungen des Steuerpflich-
tigen abhängig. Daran ändere auch die zunehmende Akzeptanz von Ho-
meoffice,  Tele-  und  so  genannter  Remote-Arbeit
(ortsunabhängiges/mobiles  Arbeiten)  nichts.  Die  Entscheidung,  in  der
neuen, größeren Wohnung (erstmals) ein Zimmer als Arbeitszimmer zu
nutzen oder die Berufstätigkeit im privaten Lebensbereich (weiterhin) in
einer  "Arbeitsecke"  auszuüben,  beruhe  auch  in  Zeiten  einer  gewandel-
ten  Arbeitswelt  nicht  auf  nahezu  ausschließlich  objektiven  beruflichen
Kriterien.
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Dies gelte auch dann, so der BFH, wenn der Steuerpflichtige über keinen
anderen (außerhäuslichen) Arbeitsplatz verfüge oder er durch die Arbeit
im Homeoffice Berufs- und Familienleben zu vereinbaren suche. Die be-
rufliche  Veranlassung  des  Umzugs  könne  schließlich  auch  nicht  darauf
gestützt  werden,  dass  -  wie  vorliegend  -  der  Aufwand  für  die  Nutzung
des häuslichen Arbeitszimmers als Werbungskosten abzugsfähig sei.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 05.02.2025, VI R 3/23

Private Fahrzeugnutzung: Auch
nicht-ordnungsgemäßes Fahrtenbuch kann
Anscheinsbeweis erschüttern

Der  für  eine  Privatnutzung  der  betrieblichen  Leasing-Fahrzeuge  spre-
chende Anschein  kann nicht  nur  durch ein  ordnungsgemäßes Fahrten-
buch erschüttert werden. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Wird zur Erschütterung des Anscheinsbeweises (substantiiert)  vorgetra-
gen,  die  Fahrzeuge seien ausschließlich betrieblich genutzt  worden,  sei
der  Sachverhalt  vielmehr  grundsätzlich  von  Amts  wegen  aufzuklären.
Bei seiner Würdigung seien sämtliche Umstände zu berücksichtigen. Da-
mit sei es nicht vereinbar, so der BFH, handschriftliche Aufzeichnungen
über  die  Nutzung  der  Fahrzeuge  mit  der  Begründung  von  vornherein
unberücksichtigt zu lassen, sie erfüllten nicht die Anforderungen an ein
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch. § 6 Absatz 1 Nr. 4 Einkommensteuerge-
setz regele nur die Bewertung der Entnahmen aus der Privatnutzung. Er
beschränke die  beweisrechtlichen Möglichkeiten zur  Erschütterung des
Anscheinsbeweises  für  die  private  Nutzung  betrieblicher  Fahrzeuge  je-
doch nicht.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 22.10.2024, VIII R 12/21

Entfernungspauschale: Unterschiedliche Höhe ist
verfassungsgemäß

Die  Entfernungspauschale  für  den  Weg  zwischen  Wohnung  und  erster
Tätigkeitsstätte beträgt 0,30 €/km für die ersten 20 Entfernungskilome-
ter und 0,38 €/km ab dem 21.  Entfernungskilometer in der Zeit  vom 1.
Januar 2022 bis  31.  Dezember 2026.  Für das Jahr 2021 beträgt  sie 0,35
€/km.

Ein  Steuerzahler,  der  acht  Kilometer  von  seiner  ersten  Tätigkeitsstätte
entfernt wohnt, beantragte in seiner Steuererklärung für 2022 die höhe-
re Entfernungspauschale von 0,38 €/km für jeden Kilometer der Entfer-
nung.  Das  Finanzamt  lehnte  dies  ab  und  berücksichtigte  im  Steuerbe-
scheid  nur  die  Entfernungspauschale  von  0,30  €/km  unter  Hinweis  auf

die  gesetzliche  Regelung.  Der  Arbeitnehmer  klagte  dagegen  und  argu-
mentierte,  die  Regelung  verstoße  gegen  den  allgemeinen  Gleichheits-
satz nach Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz und das Leistungsfähigkeitsprinzip.

Die Klage war jedoch erfolglos.  Die Finanzrichter sahen die Differenzie-
rung der Entfernungspauschale nicht als verfassungswidrig an. Der Ge-
setzgeber habe bei der Bemessung von Pauschalen einen weiten Gestal-
tungsspielraum, und die Pauschale für die ersten 20 Kilometer sei nicht
völlig realitätsfern. Ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz sei nicht
erkennbar, und auch das Leistungsfähigkeitsprinzip sowie das Folgerich-
tigkeitsprinzip seien nicht verletzt (FG Berlin-Brandenburg vom 20. März
2024, 16 K 16092/23).

Da die Entscheidung für viele Fälle von Bedeutung ist, hatte das Finanz-
gericht die Revision zugelassen. Der Steuerzahler legte jedoch keine Re-
vision ein, und das Urteil ist rechtskräftig geworden.

FG Berlin-Brandenburg vom 20.3.2024, 16 K 16092/23
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Vaterschaftsanerkennungsverfahren: Mutter muss
Hälfte der Kosten tragen

Die  Kosten  eines  Vaterschaftsanerkennungsverfahrens  können  zwi-
schen dem im Verfahren ermittelten biologischen Vater und der Mutter
hälftig geteilt werden. Weder der Umstand, dass der Vater nicht bereits
auf Basis eines Privatgutachtens zur Anerkennung der Vaterschaft bereit
war, noch, dass er nach Angaben der Mutter der einzige Verkehr in der
gesetzlichen Empfängniszeit  war,  rechtfertigen eine alleinige Kostenlast
des Vaters. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main ent-
schieden  und  damit  eine  Kostenentscheidung  des  Amtsgerichts  (AG)
Dieburg bestätigt.

Die Beteiligten streiten über die Kosten eines Abstammungsverfahrens.
Die Mutter des Kindes hatte angegeben, dem so genannten Putativvater
in  der  gesetzlichen Empfängniszeit  beigewohnt  zu  haben.  Ein  außerge-
richtlicher  Vaterschaftstest  hatte  diesen  als  Vater  festgestellt.  Das  Kind
begehrte daraufhin, die Vaterschaft des Putativvaters gerichtlich festzu-
stellen. Nach Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens
stellte das AG die biologische Vaterschaft des Putativvaters fest und leg-
te  die  Verfahrenskosten  hälftig  der  Mutter  und  dem  nunmehr  festge-
stellten Vater auf.

Mit ihrer Beschwerde wandte sich die Mutter gegen die Auferlegung der
Hälfte der Kosten. Dies hatte vor dem OLG keinen Erfolg.  Das AG habe
im Ergebnis zutreffend die Kosten nach billigem Ermessen zwischen der
Kindesmutter  und  dem  Kindesvater  hälftig  geteilt,  so  das  OLG.  Bei  ei-
nem Vaterschaftsfeststellungsverfahren handele es sich um kein echtes
Streitverfahren. Neben dem Gesichtspunkt des Obsiegens und Unterlie-
gens könnten deshalb weitere Umstände von Bedeutung sein.  Eine Be-
teiligung des Kindes an den Kosten sei allerdings regelmäßig unbillig, da
es selbst nicht zur Unsicherheit an der Vaterschaft beigetragen habe.

Hier sei es nicht angemessen, dem Vater die alleinigen Kosten aufzuerle-
gen.  Er  habe  das  Verfahren  insbesondere  nicht  grob  schuldhaft  veran-
lasst. Ihm sei es nicht zumutbar gewesen, die Vaterschaft bereits außer-
gerichtlich  ohne  gutachterliche  Klärung  der  biologischen  Abstammung
durch Sachverständigengutachten anzuerkennen. Allein die Angabe der
Mutter, sie habe in der Empfängniszeit nur mit dem Vater verkehrt, ge-
nüge zur  Begründung eines  groben Verschuldens  nicht.  Vielmehr  habe
der Vater berechtigte Zweifel an seiner Vaterschaft haben dürfen. Er mit
der  Kindesmutter  in  der  Empfängniszeit  keine  Beziehung  geführt  und
auch nicht  mit  ihr  zusammengelebt.  Damit  hätten  ihm konkrete  Einbli-
cke  in  die  Lebensverhältnisse  der  Kindesmutter  während  der  gesetzli-
chen Empfängniszeit gefehlt. Für ihn habe damit auch keine Möglichkeit
bestanden, abzuschätzen oder zu beurteilen,  ob die Mutter des Kindes

zu weiteren Männern eine intime Beziehung unterhalten habe.

Auf  den  bereits  außergerichtlich  durchgeführten  Vaterschaftstest  habe
er sich nicht verlassen müssen. Er könne vielmehr geltend machen, dass
er  angesichts  der  hohen  rechtlichen  Anforderungen  an  die  Richtigkeit
und  Vollständigkeit  eines  Abstammungsgutachtens  eine  gerichtliche
Überprüfung wünsche.

Zu berücksichtigen sei schließlich, dass "beide Eltern das Verfahren über
eine Entscheidung über die Abstammung dadurch gleichermaßen veran-
lasst haben, dass sie innerhalb der gesetzlichen Empfängniszeit mitein-
ander  geschlechtlich  verkehrt  haben.  Damit  erscheint  es  in  der  Regel
auch  gerechtfertigt,  die  Kosten  eines  solchen  Verfahrens  gleichmäßig
auf beide Eltern zu verteilen", unterstreicht das OLG.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 13.01.2025, 6 WF
155/24

Kein bezahlter Urlaub nach Geburt des Kindes: Junger
Vater hat keinen Schadensersatzanspruch

In Deutschland haben junge Väter nach der Geburt ihres Kindes keinen
Anspruch auf einen zweiwöchigen bezahlten Vaterschaftsurlaub. Ein sol-
cher ergibt sich auch nicht aus einer fehlenden Umsetzung der EU-Richt-
linie zur Familienstartzeit, wie das Landgericht (LG) Berlin II entschieden
hat.

Ein Vater hatte die Bundesrepublik Deutschland wegen aus seiner Sicht
fehlenden  Umsetzung  der  EU-Richtlinie  zur  Familienstartzeit  auf  Scha-
densersatz verklagt. Das LG Berlin II hat die Klage abgewiesen.

Es  hält  die  bestehenden Regelungen  zur  Elternzeit  und  zum Elterngeld
für ausreichend, um der Umsetzungspflicht in deutsches Recht nachzu-
kommen. Die Vereinbarkeitsrichtlinie sehe vor, dass bereits bestehende
Regelungen zu Elternurlaub et cetera bei  der Frage der Umsetzung be-
rücksichtigt  werden könnten.  Auch könne eine nationale Regelung wei-
tergeführt werden, soweit während eines Elternurlaubs von mindestens
sechs  Monaten  Dauer  für  jeden  Elternteil  eine  Bezahlung  oder  Vergü-
tung in Höhe von mindestens 65 Prozent des Nettoeinkommens des Ar-
beitnehmers gewährt wird. Das sei in Deutschland der Fall. Ein spezieller
zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub nach der Geburt mit Anspruch auf Be-
zahlung sei daher zur Erfüllung der Umsetzungspflicht nicht erforderlich.

Der  klagende  Vater  hatte  nach  der  Geburt  seines  Kindes  Erholungsur-
laub genommen. Seiner Auffassung nach hätte ihm aber ein zweiwöchi-
ger Vaterschaftsurlaub beziehungsweise wegen der aus seiner Sicht feh-

13



Mai 2025

lenden Umsetzung der Richtlinie ein entsprechender Anspruch auf Scha-
densersatz  zugestanden.  Die  bereits  geregelte  Elternzeit  habe  eine  an-
dere Zweckbestimmung und sei daher kein Ersatz für den Vaterschafts-
urlaub, so seine Argumentation.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Berufung zum Kammergericht
ist möglich.

Landgericht  Berlin  II,  Urteil  vom 01.04.2025,  26  O 133/24,  nicht  rechts-
kräftig

Schwimmunterricht: Keine Befreiung aus religiösen
Gründen

Ein Ehepaar will aus religiösen Gründen für seine Kinder eine Befreiung
vom  Schwimmunterricht  erreichen.  Die  Familie  gehört  der  Palmariani-
schen Kirche an,  in der es strenge Kleidungsvorschriften gibt.  Dennoch
hatte die Klage vor dem Verwaltungsgericht (VG) Freiburg keinen Erfolg.

Bei der Palmarianischen Kirche handelt es sich um eine christliche Glau-
bensgemeinschaft,  die  in  Abspaltung  von  der  katholischen  Kirche  ent-
standen  ist.  Sie  befolgt  strenge  Verhaltensregeln,  die  im  Palmariani-
schen Katechismus niedergelegt sind. Angehörige der Glaubensgemein-
schaft müssen sich "anständig kleiden" und dürfen keine Stätten aufsu-
chen, an denen es "schamlose Zurschaustellungen" gibt.

Das  Ehepaar  hat  unter  Berufung  auf  dieses  Gebot  vorgetragen,  dass
nach  ihrem  Glauben  bereits  das  Betreten  eines  Schwimmbads  eine
"Todsünde"  sei.  Denn  dort  könnten  ihre  Kinder  den  Anblick  von  Men-
schen, die höchst "unsittlich" gekleidet seien, nicht vermeiden. Nach den
Bekleidungsvorschriften der Palmarianer ist eng anliegende Kleidung für
Männer und Frauen verboten. Frauen und Mädchen müssen zudem lan-
ge  Röcke  und  Strümpfe  tragen.  Diese  Bekleidungsvorschriften  wären
aus Sicht der Eltern auch dann verletzt, wenn ihre Tochter im Schwimm-
unterricht zum Beispiel einen Burkini und Schwimmsocken trüge.

Die  Schule  und  das  Regierungspräsidium  Freiburg  hatten  den  auf  das
aus  dem  Grundgesetz  herzuleitende  Recht  zur  religiösen  Kindererzie-
hung gestützten Befreiungsantrag der Eltern für  ihre Kinder abgelehnt.
Die  Behörden  berufen  sich  auf  den  staatlichen  Erziehungs-  und  Bil-
dungsauftrag  und  betonen  insbesondere  die  Integrationsfunktion  von
Schule.

Auch das VG ist der Argumentation der Eltern nicht gefolgt und hat die
begehrte Befreiung vom Schwimmunterricht versagt. Das Urteil ist noch
nicht rechtskräftig.  Die Eltern können noch einen Antrag auf Zulassung

der Berufung stellen, über den der Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg zu entscheiden hätte.

Verwaltungsgericht Freiburg, PM vom 16.04.2025
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